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Konsequenzen für Sozialpolitik und Sozialrecht:
Eine Flexibilisierung des Leistungsrechts sowie eine übergreifende, die „Autismen“ überwindende In-

tegration von Leistungsträgern machen folgende Maßnahmen notwendig: 

– �Übernahme von Regelungen aus dem SGB IX in den Bereichen der Altenhilfe und Pflege bzw. Auf-

nahme der Pflege in das SGB IX – wohlwissend, dass die Implementierung ein langwieriges Geschäft 

ist.

– �Flexibilisierung des Leistungsrecht der Pflegeversicherung in Richtung persönlicher Budgets und in-

dividuell ausgehandelter Leistungspakete.

– �Einführung von Co Payments für Pflegeleistungen (Care), abgefedert durch SGB XII Ausfallbürg-

schaft.

– �Übertragung wesentlicher Aufgaben der Pflegekassen auf die Kommunen bei gleichzeitiger Weiterent-

wicklung bundeseinheitlicher Assessment-Instrumente, einheitlicher Begutachtungsverfahren sowie 

von Leistungsgrundsätzen und Qualitätsmaßstäben.
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VI. �Eine neue Architektur sozialpolitischer und 	

sozialrechtlicher Steuerung in der Pflege

Sozialpolitische Neuorientierung und Neuakzentuierung rechtlicher Steuerung

1. Fallebene
Care-Leistungen fallen zunächst in die Verantwortung des Einzelnen und seiner Familie. Sozialstaatliche 

Transferleistungen im Care-Sektor sollten, wie dies im Ausland üblich ist, über einkommensabhängige 

Zuzahlungen gesteuert werden. Dabei gilt es, die Leistungserbringung im Sinne von Leistungspaketen 

und Budgets deutlich zu flexibilisieren. Gratifikationsleistungen für familiare und nachbarschaftliche 

Unterstützung können ähnlich dem Kindergeld vorgesehen werden; dies allerdings unabhängig vom 

Grad der Hilfeabhängigkeit, da ansonsten Prinzipien der Solidarität verletzt würden. Professionell er-

brachte Dienstleistungen werden sinnvollerweise prinzipiell in Form von Sachleistungen sichergestellt. 

Dazu gehören sowohl medizinische, als auch fachpflegerische Leistungen für den einzelnen Patienten 

bzw. Klienten. Diese Leistungen sind über die Instrumente des klassischen Leistungserbringungsrechtes 

zu steuern. Im Rahmen einer zusammengeführten Kranken- und Pflegeversicherung könnten entspre-

chend professionell zu erbringende versorgungsbereichsübergreifende Dienstleistungen leistungser-

bringungsrechtlich verankert sein. Bei diesen „Fach“-Leistungen sind Optionen und Regelungen vorzu-

sehen, die diese in eine integrierte und budgetbasierte Leistungserbringung einbeziehen und sie mit 

Instrumenten der Zielvereinbarung und Hilfeplanung verbinden. 

Um eine teilhabeorientierte Gestaltung von Hilfen im Welfare Mix sicherzustellen, ist es sinnvoll, mit 

Hilfe geeigneter Assessment-Instrumente Hilfebedarfe und Leistungsträger sektorenübergreifend zu er-

heben. Dieses versetzt sowohl den Betroffenen und sein Umfeld, als auch die beteiligten Professionen 

in die Lage, den notwendigen Hilfebedarf, die vorhandenen Ressourcen und die erforderlichen sozial-

staatlichen Leistungen miteinander in Beziehung zu setzen und somit zu einer aushandlungsorientier-

ten Hilfegestaltung zu gelangen. Der Hilfebedarf ist leistungsträgerübergreifend über Assessment- und 

Hilfeplanungsverfahren zu erheben, wie sie bereits im SGB IX vorgesehen sind. Es empfiehlt sich, die 

diesbezüglichen Regelungen im SGB I zu verankern und mit dem Ziel der kommunalen Verankerung 

eine entsprechende Strukturreform des Begutachtungswesens folgen zu lassen.
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Dabei sollten die Arbeitsprinzipien und Arbeitsweisen des Case Managements sowohl auf der Fall- als 

auch auf der Systemebene handlungsleitend sein.

2. Quartiersebene
Auf der Quartiersebene ist eine systematische Vernetzung der unterschiedlichen Akteure im Care-Sek-

tor gefragt, um im wohlfahrtspluralistischem Sinne wohnortnahe und quartiersbezogene Hilfestruktu-

ren sicher zu stellen. Auch gilt es, Kooperationsweisen zwischen den Berufsgruppen und Institutionen 

zu etablieren, die ein aufeinander bezogenes und integriertes Vorgehen ermöglichen. Der im Pflegewei-

terentwicklungsgesetz enthaltene Impuls zur Schaffung von Pflegestützpunkten weist in diese Richtung, 

freilich ohne dass der Gesetzgeber dafür auch hinreichende Förderinstrumente und rechtliche Rahmen-

bedingungen geschaffen hätte. Hier bedarf es einer besseren Verschränkung der bundes- und landes-

rechtlichen Steuerung.

3. Kommunale Ebene
Auf der kommunalen Ebene ist eine verbindliche Planungskompetenz zu verankern und – im Sinne des 

Verbraucherschutzes – Markttransparenz herzustellen. So lassen sich Kundensouveränität, Netzwerk-

bildung und die kulturelle und infrastrukturelle Weiterentwicklung miteinander verbinden. Dabei kön-

nen die u.a. im NAIS-Projekt (Neues Altern in der Stadt) der Bertelsmann Stiftung entwickelten Metho-

den der Moderation und der Wahrnehmung kommunaler Verantwortung handlungsleitend sein.

4. Landesebene
Auf der Landesebene bedarf es entsprechender Kompetenzstrukturen und eines Rechtsrahmens, der die 

kommunale Planungsverpflichtung begründet, eine gleichmäßige und flächendeckende Entwicklung von 

Hilfestrukturen fördert, Spielregeln für das Miteinander der Akteure festlegt sowie im Ordnungsrecht 

Instrumente der Qualitätssicherung verankert. 

5. Bundesebene
Auf der Bundesebene sind die sozialleistungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der 

Bürger einen Rechtsanspruch auf existenzsichernde, fachlich erforderliche Leistungen besitzt. Dabei 

sind die Berechtigungskriterien so weit wie möglich von der Festlegung eines Leistungskataloges zu ent-

koppeln, um die begrenzten sozialstaatlichen Mittel effizient einsetzen zu können und gleichzeitig indi-

viduelle Bedarfsgerechtigkeit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Menschen zu stärken. 
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Abbildung 7: Graphische Darstellung des Zusammenhangs der Ebenen

 Quelle: Prof. Dr. Thomas Klie

5 Bundesebene
Sozialleistungsrechtliche Voraussetzungen, Finanzierungskonzept, Generierung von
Wissenbeständen und ihre Verfügbarkeit

4 Landesebene
Ordnungsrechtliche Vorgaben, Kompetenzstrukturen, Planungsverpflichtungen,
Förderinstrumente

3 Kommunale Ebene
Planung, Transparenz, Gouvernance

2 Quartiersebene
Investitionen in die soziale Architektur
Vernetzung und Kooperation
Kulturentwicklung

1 Fallebene
Eigenverantwortung des Einzelnen und seiner Familie und Netzwerke
Soziale Sicherung für Care Leistungen im Zuzahlungsmodus
Gratifikationsleistungen auf Kindergeldniveau
Sachleistungen nur für Fachleistungen i.e.S. mit Budgetoption
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Das „Netzwerk: Soziales neu gestalten“ ist ein Zusammenschluss mehrerer Akteure in der Sozialwirt-

schaft. Ihr gemeinsames Fundament ist ihr Engagement für das Gemeinwohl und der Wille, die Her-

ausforderungen und Chancen des demographischen Wandels aktiv zu gestalten. Die Partner des Netz-

werks sind:

• Bank für Sozialwirtschaft AG, Köln

• Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

• Bremer Heimstiftung, Bremen

• CBT – Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH, Köln

• Evangelisches Johanneswerk e.V., Bielefeld

• Stiftung Liebenau, Meckenbeuren-Liebenau

In den Einrichtungen und Geschäftsstellen der Netzwerkpartner arbeiten rund 13.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von über 3 Mrd. Euro erzielen. Mit ihren ambulanten, teilstati-

onären und stationären Angeboten in der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe sowie mit Bildungsarbeit 

und generationenübergreifenden Projekten erreichen sie mehr als 50.000 Menschen.

Alle Netzwerkpartner teilen die Überzeugung, dass soziale Leistungen für die Zukunft dem Wunsch der 

Menschen nach Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu entsprechen haben sowie nachhaltig zu 

sichern sind. Daher müssen sich soziale Leistungen verstärkt an den Begriffen Solidarität und Subsidia-

rität und an dem Sozialraum orientieren um eine möglichst hohe Lebensqualität zu gewährleisten. Eine 

solche Grundausrichtung stiftet durch die Möglichkeit der Teilhabe bei den Menschen letztlich mehr 

Sinn als eine allein auf Konsum sozialstaatlicher Leistungen orientierte Einstellung. Die Kooperation der 

Beteiligten auf Ortsebene soll allen Bürgerinnen und Bürgern – mit und ohne Hilfebedarf – ein selbst-

bestimmtes Leben ermöglichen. Die Teilhabe an der Gesellschaft entwickelt sich durch ein Geben und 

Nehmen im sozialen Miteinander am jeweiligen Wohnort. 

Vor diesem Hintergrund befassen sich alle Netzwerkpartner mit der Entwicklung innovativer Konzepte 

und neuer Mechanismen der Steuerung dieser Angebote. Sie suchen die Diskussion mit der Fachöffent-

lichkeit und mit der Politik. Die Aktivitäten werden auf Themen fokussiert, die entscheidenden Einfluss 

auf die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft haben. Dabei spielen die Themenfelder Alten-, Behinderten- 

und Jugendhilfe eine große Rolle. In der ersten Projektphase bearbeitet das Netzwerk schwerpunktmä-

ßig die Fragen einer zukunftsfähigen Ausrichtung der Altenhilfe. Eine besondere Rolle spielen dabei in-

novative, gemeinwesenorientierte Wohn- und Betreuungsmodelle.

VIII. �Das Netzwerk: Soziales neu gestalten (SONG)
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Die Netzwerkpartner sehen in dieser Ausrichtung ein herausragendes Qualitätsmerkmal der Angebote 

der Freien Wohlfahrtspflege. Mit gemeinwesenorientierten Konzepten kann die Funktion der Träger der 

freien Wohlfahrtspflege als Dienstleister mit dem Gedanken der Gemeinwohlförderung verknüpft wer-

den. Zudem lassen sich dadurch auf Ortsebene die Ressourcen von Staat, Markt und Bürgergesellschaft 

personen- und bedürfnisorientiert verbinden. 

Während sich viele gemeinwesenorientierte Konzepte immer noch am Anfang der Entwicklung befin-

den, haben die vier großen Trägerorganisationen unter den Netzwerkpartnern in den letzten Jahren be-

reits zukunftsweisende Wohnprojekte realisiert. Sie verfügen damit über ein breites Erfahrungswissen. 

Dieses wird im Netzwerk SONG im kritischen, reflektierten Dialog und durch wissenschaftliche Analy-

sen auf den Prüfstand gestellt.

Gemeinsames Ziel der Netzwerkpartner ist es, breitenwirksame, zielgruppenspezifische Rahmenbedin-

gungen für quartiersbezogene Leistungs- und Wohnangebote zu definieren, zu entwickeln und daraus 

sozialpolitische Anforderungen zu benennen. Als Projektgrundlage dient die Evaluation der bestehen-

den vier Modelle zwischen 2006 und 2009, weitere in Planung befindliche Projekte sowie die generel-

len Erfahrungen der Netzwerkpartner im Altenhilfesystem.

	 Organisation	 Projekt

	 Bremer Heimstiftung	 „Haus im Viertel“

	 Evangelisches Johanneswerk e.V.	 „Projekt Heinrichstraße“

	 CBT – Caritas-Betriebsführungs- und 	 „Mehrgenerationenwohnhaus Wipperfürth“

	 Trägergesellschaft mbH	

 	 Stiftung Liebenau	 „Lebensräume für Jung und Alt“

Weitere Partner des Netzwerks SONG sind die Bertelsmann Stiftung und die Bank für Sozialwirtschaft 

AG. Die Bertelsmann Stiftung unterstützt SONG in der Koordination der Netzwerkarbeit und mit ihren 

politikberatenden Erfahrungen. Die Bank für Sozialwirtschaft bringt ihre langjährige Erfahrung mit der 

Finanzierung von Sozial- und Gesundheitsdiensten ein. Sie ist unmittelbar konfrontiert mit den Gren-

zen der bisherigen Angebotsgestaltung und Finanzierung, aber auch mit den neuen Anforderungen an 

Anbieter und Mittelgeber.
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Das Projekt umfasst folgende Module:

• �Bestandsaufnahme in Form einer Selbstdarstellung der zu untersuchenden gemeinschaftlichen 

Wohnprojekte

• Potenzialanalyse dieser quartiersbezogenen Wohnprojekte

• Welfare-Mix-Analyse von Wohnprojekten anhand von Fallbeispielen

• �Sozioökonomische Mehrwertanalyse gemeinschaftlicher Wohnprojekte nach dem Ansatz 	

„Social Return on Investment“ (SROI)

• �Durchführung von fünf Fachgesprächen (Workshops mit rund 60 Fachleuten aus den Partnerorgani-

sationen) zu zentralen Fragen der Gestaltung und Finanzierung sozialer, gemeinwesenorientierter 

Leistungen und Hilfen

• Erstellung von Handlungsempfehlungen 

• Beratung politischer Entscheidungsträger

• Erarbeitung von Fachpublikationen

• Realisierung eines Dokumentarfilms

• Durchführung öffentlicher Transferveranstaltungen
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